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Diensterfindungen von
„Leiharbeitnehmern“
Das Diensterfindungsrecht im triangulären Beziehungsgeflecht zwischen
überlassener Arbeitskraft, Überlasser und Beschäftiger

Atypische Beschäftigungsformen wie die der Arbeitskräfteüberlassung („Leiharbeit“)
finden immer weitere Verbreitung, auch in forschungslastigen Unternehmen. Das im
PatG normierte Diensterfindungsrecht ist jedoch seit Anfang des vorigen Jahrhun-
derts iW unverändert geblieben. Wie könnte der Beschäftigungsform der Arbeits-
kräfteüberlassung im Hinblick auf das Diensterfindungsrecht Rechnung getragen
werden?
Von Matthias Brunner und Daniel Alge

Inhaltsübersicht:

A. Altes Diensterfindungsrecht und junges Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetz

B. Die überlassene Arbeitskraft erfindet . . .
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D. Lösungsansätze in Hinblick auf die österreichische

Rechtslage
1. Mayr: Die Erfindung der überlassenen

Arbeitskraft ist eine freie Erfindung
2. Eypeltauer/Nemec: Es ist auf das Arbeitsgebiet
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erfindungsbestimmungen bei Verpflichtung zur
Überlassung von Erfindungen an den
Beschäftiger

4. Der Beschäftiger als Dienstgeber iSd Dienster-
findungsrechts?

A. Altes Diensterfindungsrecht und junges
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz

Bereits im PatG 1897 waren Regelungen in Bezug auf
„im Dienste“ gemachte Erfindungen enthalten.1) Das
Diensterfindungsrecht in seiner derzeitigen Form
wurde im Jahr 1925 patentgesetzlich verankert2) und
ist nunmehr hauptsächlich in den §§ 6–19 PatG nor-
miert. Zweck der Normen ist der Interessenausgleich
zwischen dem Dienstnehmer (DN), der als Erfinder iSd
Naturrechtstheorie grundsätzlich Anspruch auf seine
Erfindung hat3) (und jedenfalls Anspruch auf die Nen-
nung als Erfinder4)), und dem Dienstgeber (DG), der
an den in seinem Unternehmen gemachten Erfindun-
gen ebenso ein schutzwürdiges Interesse hat.5)

Nach dem Diensterfindungsrecht ist eine Dienster-
findung die Erfindung eines DN, sofern ihr Gegen-
stand in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in
dem der DN tätig ist, fällt und eine weitere der in § 7
Abs 3 PatG genannten Voraussetzungen erfüllt ist. Der
DN hat, sofern das Dienstverhältnis kein öffentlich-
rechtliches ist, auch Anspruch auf die von ihm wäh-
rend des Bestands des Dienstverhältnisses gemachten
Diensterfindungen, wenn nicht durch Vertrag mit dem

DG etwas anderes bestimmt ist.6) Dieser Vertrag bedarf
der Schriftform, wenngleich bereits eine kollektivver-
tragliche Regelung ausreichend ist.7) Tatsächlich sehen
die meisten österr Kollektivverträge vor, dass der DG
Anspruch auf Diensterfindungen des DN hat. Im Falle
des Bestehens einer solchen Vereinbarung hat der DN
jede Erfindung, die er macht, dem DG unverzüglich zu
melden (ausgenommen solche, die offensichtlich nicht
unter die Vereinbarung fallen).8) Greift der DG die Er-
findung auf, so schuldet er dem DN jedoch – im Ein-
klang mit dem eingangs geschilderten Interessenaus-
gleich – eine angemessene besondere Vergütung.9)

Als DN gelten Angestellte und Arbeiter jeder Art.10)

Während in der älteren Literatur in Bezug auf die
Dienstnehmereigenschaft des Erfinders im Dienster-
findungsrecht anscheinend noch angenommen wird,
dass der Begriff des „Dienstnehmers“ auf die Begriffs-
elemente des Dienstvertrags iSd § 1151 Abs 1 ABGB
abstellt,11) wird der Begriff des DN in jüngerer Litera-
tur breiter ausgelegt12) und jener ältere Ansatz teilweise
auch als ungenau angesehen.13) So wird der Begriff des
DN auch auf arbeitnehmerähnliche Personen ausge-
weitet. Arbeitnehmerähnliche (oder dienstnehmer-
ähnliche) Personen sind Personen, die in persönlicher
Selbstständigkeit, aber in wirtschaftlicher Unselbst-
ständigkeit Arbeit für andere leisten.14) Gem Reitböck
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1) § 5 PatG 1897 (RGBl 1897/30).
2) Patentgesetznovelle 1925 (BGBl 1925/219) Art I §§ 5a bis 5n.
3) Vgl auch § 4 Abs 1 PatG.
4) § 20 PatG.
5) Bericht des Handelsausschusses zur RV PatG-Nov 1924, PBl

1925, 133.
6) §§ 6, 7 PatG.
7) § 7 Abs 1 PatG.
8) § 12 Abs 1 PatG.
9) § 8 Abs 1 PatG.

10) § 7 Abs 2 PatG.
11) Vgl Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht2 (1972) § 6 PatG;

Collin, Innovations-Handbuch unter besonderer Berücksichtigung
der Diensterfindungen und des Vorschlagwesens (1985) 97 ff.

12) Vgl Eypeltauer/Nemec,Diensterfindungsrecht: 100 Fragen und Ant-
worten (2015) Fragen 4 und 6; Reitböck, Der Begriff der Dienster-
findung und angrenzende Rechtsfragen (2003) 73 f.

13) Vgl Reitböck, Begriff der Diensterfindung 37 f.
14) Schwimann/Kodek, ABGB V4 (2014) § 1151 Rz 46.
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ist das Diensterfindungsrecht auch auf Heimarbeiter,
Volontäre und Praktikanten analog anzuwenden.15)

Die Beschäftigungsform der Arbeitskräfteüberlas-
sung in ihrer heutigen Prägung ist gegenüber dem
Diensterfindungsrecht verhältnismäßig jung: Ende der
1970er-Jahre fand sie in Österreich weitere Verbreitung,
wobei noch in den 1980er-Jahren die überwiegende An-
zahl von Personen, die in einer solchen Beschäftigungs-
form tätig waren, unqualifizierte Tätigkeiten über sehr
kurze Dauer verrichteten.16) Auf ein solides Fundament
gestellt wurde diese neue Beschäftigungsform erst, als
1988 das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) in
Kraft trat.17) Das AÜG bestimmt die Begriffe
Ü des Überlassers, der die Arbeitskraft zur Arbeits-

leistung an Dritte vertraglich verpflichtet,
Ü des Beschäftigers, der die Arbeitskraft eines Über-

lassers zur Arbeitsleistung für betriebseigene Aufga-
ben einsetzt, und

Ü der Arbeitskraft, die als Arbeitnehmer oder arbeit-
nehmerähnliche Personen definiert ist.18)

Es handelt sich bei der Arbeitskräfteüberlassung folglich
nicht um ein typisches Beschäftigungsverhältnis, son-
dern um ein trianguläres Beziehungsgeflecht19) zwischen
Überlasser, Beschäftiger und Arbeitskraft. Zweck des
AÜG ist iW der Schutz der überlassenen Arbeitskraft,
die Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen auf
die übrigen Arbeitnehmer im Beschäftigerbetrieb und
der Schutz des Arbeitsmarkts vor von dieser Beschäfti-
gungsform verursachten nachteiligen Entwicklungen.20)

Um einen verhältnismäßig aktuellen statistischen
Einblick in die Verbreitung der Arbeitskräfteüberlas-
sung zu gewinnen: Im Jahr 2015 waren in Österreich
im monatlichen Durchschnitt knapp 80.000 Personen
als überlassene Arbeitskräfte tätig, was einem Anteil
von etwa 3% der zu dieser Zeit in Vollzeit unselbstän-
dig erwerbstätigen Person entspricht.21) Von 2005 bis
2015 ist die Anzahl der auf diese Weise Beschäftigten
in Österreich um beinahe 50% angestiegen. In
Deutschland ist der Anteil an Akademikern unter
den überlassenen Arbeitskräften von 2013 bis 2016
von 5,7% auf 7,5% gestiegen,22) woraus sich schließen
lässt, dass grundsätzlich auch immer qualifiziertere Ar-
beitskräfte in dieser Beschäftigungsform tätig sind.

B. Die überlassene Arbeitskraft erfindet . . .
Macht nun die überlassene Arbeitskraft im Betrieb des
Beschäftigers eine Erfindung, die, wenn sie von einem
zum Beschäftiger in einem typischen Dienstverhältnis
stehenden DN gemacht worden wäre, eine Diensterfin-
dung wäre, so tut sich eine Reihe von Fragen auf:
Ü Wem gehört die Erfindung?
Ü Wem, wenn überhaupt, ist die Erfindung zu melden?
Ü Wie wird gegebenenfalls erhoben, ob die Erfindung

eine Diensterfindung ist?
Ü Wer schuldet der überlassenen Arbeitskraft gegebe-

nenfalls eine besondere angemessene Vergütung im
Falle eines Erfindungsaufgriffs?

Noch komplexer würde die Situation übrigens, wenn
es Miterfinder gäbe, die zum Beschäftiger in einem ty-
pischen Dienstverhältnis stünden.

Der Gesetzgeber hat keine Norm erlassen, mit Hilfe
derer die obigen Fragen ohne Weiteres beantwortet

werden könnten. Auch die einschlägige EU-RL23) ver-
langt keine Regelung in Bezug auf Diensterfindungen
von überlassenen Arbeitskräften.

Um einen ersten Anhaltspunkt zur Lösung der vor-
liegenden Fragestellung zu finden, lohnt sich ein Blick
über die Staatsgrenze.

C. Exkurs: Die Rechtslage in Deutschland
Das dt Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (dt AÜG) trat
bereits 1972, also mehr als 15 Jahre vor seinem österr
Pendant, in Kraft.24) Der seither unverändert gebliebene
§ 11 Abs 7 dt AÜG lautet: „Hat der Leiharbeitnehmer
während der Dauer der Tätigkeit bei dem Entleiher eine
Erfindung oder einen technischen Verbesserungsvorschlag
gemacht, so gilt der Entleiher als Arbeitgeber im Sinne des
Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen.“

Die auf Empfehlung des Rechtsausschusses des dt
Bundestags angefügte Vorschrift stellt klar, dass bei Er-
findungen des Leiharbeitnehmers (österr Nomenkla-
tur: Arbeitskraft) während seines Einsatzes im Entlei-
herbetrieb (österr Nomenklatur: Beschäftigerbetrieb),
die Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfin-
dungen Anwendung finden und in diesem Falle der
Entleiher (österr Nomenklatur: Beschäftiger) als Ar-
beitgeber (österr Nomenklatur: DG) gilt.25) Dies dient
der interessengerechten Zuordnung der Verwertungs-
rechte und Vergütungsansprüche für solche Erfindun-
gen, die der Leiharbeitnehmer bei seiner Tätigkeit im
Entleiherbetrieb macht.26)

D. Lösungsansätze in Hinblick auf die
österreichische Rechtslage

Eine dem § 11 Abs 7 dt AÜG entsprechende Vorschrift
findet sich in den einschlägigen Gesetzen hierzulande
nicht. Auch in denMaterialien zum AÜGwird die Frage
der Diensterfindungen nicht behandelt, wie darin über-
haupt jegliche Diskussion des dt AÜG, das zu diesem
Zeitpunkt schon längere Zeit in Kraft war und an dem
man sich hätte orientieren können, zu fehlen scheint.
Einschlägige Rsp liegt ebenfalls nicht vor, im Schrifttum
werden iWdrei Lösungen für die oben in Punkt B. näher
umrissenen Fragestellungen vorgeschlagen:

1. Mayr: Die Erfindung der überlassenen
Arbeitskraft ist eine freie Erfindung

MitVerweis auf das Fehlen einer der oben diskutierten dt
Norm entsprechenden Vorschrift geht Mayr davon aus,
dass die überlassene Arbeitskraft DN iSd §§ 6–19 PatG
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15) Reitböck, Begriff der Diensterfindung 76 f.
16) Sacherer/Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz2 (2006) 15 ff.
17) BGBl 1988/196.
18) § 3 AÜG.
19) Sacherer/Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz2 110.
20) § 2 AÜG.
21) Daten aus Knittler, Statistische Nachrichten 6/2016.
22) Daten aus Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik 2. HJ

2016 – Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe.
23) RL 2008/104/EG über Leiharbeit.
24) Dt BGBl 1972 Teil I Nr 83.
25) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung,

Bericht des Abg Jaschke (1972) zu Bundestags-Drucksache VI/
3505.

26) Schüren, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz4 (2010) § 11 Rz 143.



sei, als DG iS dieser Vorschriften jedoch ausschließlich
der Überlasser in Frage komme.27) Betreibe der Überlas-
ser außer der Arbeitskräfteüberlassung (auf derenGebiet
– aufgrund dessen mangelnder Technizität28) – schwer-
lich eine Erfindung gemacht werden kann, Anm) kein
anderes Gewerbe, so werde bei einer Erfindung im Be-
schäftigerbetrieb mangels Vorliegens der Tatbestands-
merkmale des § 7 Abs 3 PatG keine Diensterfindung,
sondern eine freie Erfindung vorliegen. Auf das Arbeits-
gebiet des Beschäftigers komme es dabei nicht an.29)

2. Eypeltauer/Nemec: Es ist auf das
Arbeitsgebiet des Beschäftigers
abzustellen

Der obigen Ansicht widersprechen Eypeltauer/Nemec:30)

Betrachte man nur das Arbeitsgebiet des Überlassers,
könnte eine überlassene Arbeitskraft nie eine Dienster-
findungmachen, denn das Arbeitsgebiet des Überlassers
beschränke sich eben auf diese Überlassung, in welchem
Bereich Erfindungen nicht in Betracht kämen. Daher
habe man als Arbeitsgebiet des Unternehmens iSd § 7
Abs 3 PatG jenes des Beschäftigers anzusehen.

Als DG iSd Diensterfindungsrechts sei jedoch der
Überlasser anzusehen. Nur dieser könne mit der über-
lassenen Arbeitskraft iSd § 7 Abs 1 PatG eine Vereinba-
rung treffen, wonach künftige Diensterfindungen dem
DG gehören sollen. Im Gegenzug stehe der überlassenen
Arbeitskraft gegenüber demÜberlasser als ihremDGder
Anspruch auf Diensterfindungsvergütung zu.

In praktischer Hinsicht schlagen Eypeltauer/Nemec
insb vor, dass der Beschäftiger, in dessen Betrieb die
überlassene Arbeitskraft die Anregung zu ihrer Erfin-
dung erhalten habe bzw durch dessen Erfahrungen
oder Hilfsmittel das Zustandekommen der Erfindung
wesentlich erleichtert worden sei, im Vertrag mit dem
Überlasser eine Vereinbarung treffen solle, wonach
von der überlassenen Arbeitskraft während ihrer Be-
schäftigung im Beschäftigerbetrieb gemachte Dienster-
findungen vom Überlasser (als DG) an den Beschäfti-
ger zu übertragen seien. Der Beschäftiger stünde dem
Überlasser diensterfindungsrechtlich so nahe, dass ei-
ner solchen Vereinbarung keine diensterfindungs-
rechtlichen Wertungen entgegenstünden.

3. Reitböck: Analoge Anwendung der
Diensterfindungsbestimmungen bei
Verpflichtung zur Überlassung von
Erfindungen an den Beschäftiger

Nach Reitböck31) ist entscheidend, ob eine vertragliche
Vereinbarung der überlassenen Arbeitskraft gegenüber
dem Beschäftiger besteht, dass künftige32) Erfindungen
jenem zu überlassen sind. Falls ja, sei zwar die direkte
Anwendbarkeit der Diensterfindungsbestimmungen
dennoch zu verneinen, allerdings sei deren analoge
Anwendung33) geboten:

Kurz zusammengefasst weise das Diensterfindungs-
recht eine „teleologische (unechte) Lücke“ (auch) in Be-
zug auf das Verhältnis zwischen Beschäftiger und über-
lassener Arbeitskraft auf, weil auf dieses Verhältnis
zwar nicht der Wortlaut des Gesetzes (Anm: mangels
DN- bzwDG-Eigenschaft der amVerhältnis beteiligten

Personen), wohl aber die ihm zu Grunde liegendeWer-
tung bzw Zwecksetzung zutreffe. Im Diensterfindungs-
recht werde der Erfinder (DN) wegen seiner Unterle-
genheit einem Dritten gegenüber (DG) geschützt, ua
indem ein rechtsgeschäftlicher Verzicht auf den dem
Erfinder zustehenden Anteil an den aus der Erfindung
gewonnen wirtschaftlichen Vorteilen unwirksam sei
(§ 8 Abs 1 PatG „in jedem Falle“, § 17 PatG „Unabding-
barkeit“). Da die Unterlegenheit der überlassenen Ar-
beitskraft gegenüber dem Beschäftiger ebenso zu beja-
hen sei, seien die Diensterfindungsbestimmungen ana-
log anzuwenden. Konkret ableitbar sei dies aus § 6
Abs 3 AÜG, wonach die Fürsorgepflichten des Arbeit-
gebers für die Dauer der Beschäftigung im Betrieb des
Beschäftigers auch dem Beschäftiger obliegen. Da-
durch, dass den Beschäftiger gegenüber der Arbeits-
kraft die Fürsorgepflichten treffen, werde aus dem Ge-
setz deutlich, dass zwischen Beschäftiger und überlasse-
ner Arbeitskraft ein Verhältnis der Unterlegenheit und
Schutzbedürftigkeit der Arbeitskraft bestehe.

Ist die überlassene Arbeitskraft also vertraglich zur
Überlassung von Erfindungen an den Beschäftiger ver-
pflichtet, so kommen nach Reitböck die Diensterfin-
dungsbestimmungen zur Anwendung.

4. Der Beschäftiger als Dienstgeber
iSd Diensterfindungsrechts?

a) Rechtliche Erwägungen in Bezug auf Mayr
Nach unserem Dafürhalten ist die oben wiedergege-
bene Ansicht Mayrs, die im Wesentlichen besagt, dass
Erfindungen von überlassenen Arbeitskräften freie Er-
findungen seien, abzulehnen:

Dem überlassenen Arbeitnehmer stehen faktisch
nicht nur ein, sondern zwei (wirtschaftlich stärkere)
„Arbeitgeber“ gegenüber: ein rechtlicher in Form des
Überlassers und ein faktischer in Form des Beschäfti-
gers.34) Das AÜG zielt in wesentlichen Teilen auf den
Ausgleich dieses Machtgefälles ab.35) Auf den ersten
Blick mag es aus Arbeitnehmersicht nun vorteilhaft er-
scheinen, wenn man gemäß der Ansicht vonMayr vor-
ginge, denn freie Erfindungen unterliegen den §§ 6–19
PatG nicht.36) Folglich könnte die überlassene Arbeits-
kraft über jede von ihr imBeschäftigerbetrieb gemachte
„Diensterfindung“ selbst verfügen.

Bei näherer Betrachtung wird jedoch uE klar, dass die
Nichtanwendung des Diensterfindungsrechts auch gra-
vierende Nachteile für die überlassene Arbeitskraft mit
sich brächte. Das Diensterfindungsrecht enthält nämlich
auf den Arbeitnehmerschutz bedachte Regelungen, wel-
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27) Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern (1997) 74.
28) Vgl § 1 PatG.
29) Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern 108.
30) Eypeltauer/Nemec, 100 Fragen und Antworten, Frage 7.
31) Reitböck, Begriff der Diensterfindung 84 f.
32) Dass bei Reitböck in diesem Zusammenhang (in Übereinstimmung

mit § 7 Abs 1 PatG) von künftigen Erfindungen die Rede ist, ergibt
sich insb aus FN 469: „[. . .] Weshalb eine vertragliche Vereinbarung
zwischen Beschäftiger und Überlassungskraft auf Überlassung zu-
künftiger Erfindungen nicht möglich sein sollte, ist jedoch nicht er-
sichtlich.“

33) Vgl Reitböck, Begriff der Diensterfindung 74 ff.
34) Sacherer/Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz2 16.
35) Vgl ua §§ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14 AÜG.
36) Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht2 § 6 PatG B.I.3.



che diesfalls nicht zum Tragen kämen. So wären allen
voran weder das Recht des DN auf angemessene beson-
dere Vergütung37) noch das Recht auf nachträgliche Er-
höhung der Vergütung nach billigem Ermessen38) über
die gesamte Patentlaufzeit, auch bei Übertragung der Er-
findung durch den DG auf einen Dritten,39) anwendbar.
Da es sich diesfalls beim Beschäftiger nicht um den DG,
sondern um einen Dritten handeln würde, griffe auch
nicht die Schutzbestimmung des § 17 PatG, wonach
die Rechte, die demDN aufgrund des Diensterfindungs-
rechts zustehen, durch Vereinbarung weder aufgehoben
noch beschränkt werden können. Auch Reitböck kommt
imWesentlichen zum Schluss, dass die Frage der Schutz-
bedürftigkeit der überlassenen Arbeitskraft gegenüber
dem Beschäftiger eine zentrale Rolle bei der Frage der
Anwendbarkeit des Diensterfindungsrechts bei der Ar-
beitskräfteüberlassung spielt (s oben).

Etwas überspitzt formuliert könnte der Lösungsansatz
nachMayr zum unbilligen Ergebnis führen, dass überlas-
sene Arbeitskräfte als „freie“ Erfinder regelmäßig von ih-
ren (wirtschaftlich stärkeren) Beschäftigern dazu ge-
bracht werden, Letzteren die Erfindung „für ein Butter-
brot“ zu überlassen. Die Anfechtung solcher Verträge aus
einschlägigen allgemeinen Bestimmungen des bürgerli-
chen Rechts durch die übervorteilten Erfinder erschiene
uns ungleich schwerer durchsetzbar, als auf die oben be-
schriebenen Schutzbestimmungen des PatG zurückzu-
greifen (die jedoch diesfalls nicht anwendbar wären).

Dieses Ergebnis liefe sowohl dem Zweck des Dienst-
erfindungsrechts als auch dem des AÜG zuwider, so-
dass uE der Lösungsansatz nachMayr nicht demWillen
des Gesetzgebers entsprechen kann. Des Weiteren ist
die überlassene Arbeitskraft uE jedenfalls (dh sogar,
wenn man der Ansicht Mayrs zustimmen würde) auf-
grund ihrer Treuepflicht gegenüber demÜberlasser, die
über den Überlassungsvertrag auch zugunsten des Be-
schäftigers wirkt,40) dazu angehalten, die Erfindung
dem Beschäftiger anzubieten,41) zumindest wenn sie
den Kriterien einer „Diensterfindung“ im Beschäftiger-
betrieb entspräche. Der Beschäftiger hat nämlich, an-
ders als der Überlasser, regelmäßig ein legitimes Inter-
esse an der (gegenüber Mitbewerbern exklusiven) be-
triebsmäßigen Nutzung einer solchen Erfindung. Die
überlassene Arbeitskraft hat auch in diesem Fall die In-
teressen des Vertragspartners ihres Arbeitgebers, also
des Beschäftigers, zu wahren und auch alle sonstigen
möglichen Schädigungen des Beschäftigers (zB indem
sie die Rechte an der Erfindung unmittelbar an denMit-
bewerber des Beschäftigers verkauft) zu vermeiden, wie
sie auch verpflichtet ist, Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse des Beschäftigers nicht zu verbreiten.

b) Rechtliche Erwägungen in Bezug
auf Eypltauer/Nemec

Der Auffassung von Eypeltauer/Nemec ist zunächst uE
in Bezug darauf, dass als Arbeitsgebiet des Unterneh-
mens iSd § 7 Abs 3 PatG jenes des Beschäftigers anzu-
sehen sei, beizupflichten, allein schon, weil die Rege-
lung auf „das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem
der DN tätig ist“, abstellt. Wenn aber – wie von Eypel-
tauer/Nemec vorgeschlagen – der Überlasser als DG
iSd Diensterfindungsrechts gälte, könnten die auf den

Arbeitnehmerschutz abzielenden Vorschriften im
Diensterfindungsrecht uU weiterhin durch den Be-
schäftiger unterlaufen werden, indem er direkt mit
der überlassenen Arbeitskraft Vereinbarungen zur
Übertragung der Erfindung träfe (s vorigen Abschnitt).
Dass dies dem Zweck des Diensterfindungsrechts (wie
auch des AÜG) zuwiderliefe, spräche uE dafür, den Be-
griff des „Dienstgebers“ iSd Diensterfindungsrechts
auszuweiten und in diesem Zusammenhang den Be-
schäftiger als solchen anzusehen.

Das Gegenargument, dass diesfalls wiederum der
Überlasser das Diensterfindungsrecht unterlaufen
und seine Machtposition gegenüber der überlassenen
Arbeitskraft ausnutzen könnte, schlägt unserer Mei-
nung nach übrigens nicht durch, denn der Überlasser
hätte im Allgemeinen überhaupt kein legitimes Inter-
esse an auf dem Arbeitsgebiet des Beschäftigers liegen-
den Erfindungen, sodass dieses Risiko wohl in der Re-
gel nur ein hypothetisches wäre.

c) Rechtliche Erwägungen in Bezug auf Reitböck
Reitböck ist dahingehend zuzustimmen, dass, wenn die
überlassene Arbeitskraft mit dem Beschäftiger verein-
bart hat, dass künftige Erfindungen42) jenem gehören
sollen, die Bestimmungen des Diensterfindungsrechts
anzuwenden sind, wenngleich wir sozusagen einen
Schritt weitergehen würden und nicht nur deren ana-
loge, sondern sogar deren direkte Anwendung in Er-
wägung zögen (s nächster Abschnitt).

Reitböcks Ausführungen sind uE jedoch insofern zu
ergänzen, als die Frage der Anwendbarkeit des Dienst-
erfindungsrechts nicht davon abhängig sein kann, ob
die Vereinbarung zwischen überlassener Arbeitskraft
und Beschäftiger in die Zukunft gerichtet ist. Auch
ua für den Fall, dass keine solche Vereinbarung pro
futuro besteht und die überlassene Arbeitskraft ihrer
Treuepflicht gegenüber dem Beschäftiger nachkommt,
indem sie ihm bei aufrechtem Überlassungsverhältnis
eine von ihr gemachte Erfindung anbietet, die den Kri-
terien einer Diensterfindung gem § 7 Abs 3 PatG in
Bezug auf den Beschäftiger entspricht, ist das Dienst-
erfindungsrecht anzuwenden. Dies würde sich ua so
auswirken, dass die überlassene Arbeitskraft in einem
solchen Fall bei einer Übertragung der Erfindung auf
den Beschäftiger nicht schlechter gestellt werden
könnte, als wenn eine Vereinbarung pro futuro bestan-
den hätte. Die Anwendung der Schutzbestimmungen
des Diensterfindungsrechts ist im Falle einer Übertra-
gung bei aufrechtem Überlassungsverhältnis iSv § 17
PatG unabdingbar und kann nicht von der Art der
Vereinbarung abhängig gemacht werden. Mit anderen
Worten legt das Diensterfindungsrecht die Vergü-
tungsuntergrenze für eine solche freiwillige Übertra-
gung fest. Ü

ÖBl [2018] 02 Ü Matthias Brunner und Daniel Alge Ü Diensterfindungen von „Leiharbeitnehmern“ 51

[PATENTRECHT]

37) § 8 Abs 1 PatG.
38) § 10 Abs 1 PatG.
39) § 10 Abs 2 PatG.
40) Sacherer/Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz2 142 f; vgl

auch RIS-Justiz RS0074146.
41) Vgl dazu auchMayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern

199 ff.
42) Vgl § 7 Abs 1 PatG.



d) Teleologische, breite Interpretation des Begriffs
„Dienstgeber“ im Diensterfindungsrecht

Zur Entstehungszeit des Diensterfindungsrechts war
die Beschäftigungsform der Arbeitskräfteüberlassung
im heutigen Sinn völlig unbekannt, sodass nicht davon
ausgegangen werden kann, dass der damalige Gesetz-
geber den Beschäftiger aus dem Diensterfindungsrecht
auszuschließen beabsichtigte. Hingegen lässt § 6 Abs 2
PatG, wonach als DN – anders als imWortlaut von § 1
des dt Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbnErfG)43)

– Angestellte und Arbeiter jeder Art gelten, sogar da-
rauf schließen, dass eine breite Anwendbarkeit des
Diensterfindungsrechts intendiert war. Aus den Mate-
rialien zum viel später entstandenen AÜG wiederum
lässt sich nicht entnehmen, dass die Frage, wie mit Er-
findungen von überlassenen Arbeitskräften umzuge-
hen sei, absichtlich nicht ausdrücklich geregelt worden
wäre.

Überdies wird im Anwendungsbereich des AÜG
iSd Arbeitnehmerschutzes44) die Zweiseitigkeit des
Dienstverhältnisses zwischen Überlasser und überlas-
sener Arbeitskraft auf vielseitige Weise in Richtung des
Beschäftigers aufgebrochen, sowohl gesetzlich45) als
auch in der Rsp: „Berücksichtigt man, dass mit dem
AÜG die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung ge-
regelt werden sollte, in deren Rahmen der Arbeitgeber
typischerweise nicht die Absicht hat, den DN im eigenen
Betrieb zu beschäftigen, sondern ihn nur deshalb ein-
stellt, um Dritten (den Beschäftigern) kurzfristig mit ei-
ner Arbeitskraft auszuhelfen, so erscheint es nicht not-
wendigerweise geboten, die Regelungen des AÜG auch
dann als abschließend anzusehen, wenn eine von der
für typisch angesehenen erheblich abweichende Arbeits-
kräfteüberlassung vorliegt. Je weiter sich die konkret zu
beurteilende Arbeitskräfteüberlassung von jenem Typus
entfernt, den der Gesetzgeber bei der gesetzlichen Rege-
lung im Auge hatte, desto eher kann es sich im Einzelfall
als sachgerecht erweisen, die Rechtsstellung des Arbeit-
nehmers jener der DN des Beschäftigers anzunähern.“46)

Es ist im Lichte der Anfänge der Arbeitskräfteüberlas-
sung wohl kaum davon auszugehen, dass der Gesetz-
geber bei Entstehung des AÜG im Auge hatte, dass es
bei der Arbeitskräfteüberlassung zu Konstellationen
kommen kann, für welche das Diensterfindungsrecht
relevant werden könnte – Konstellationen, bei denen
bspw qualifizierte Arbeitskräfte über längere Zeit in
der Entwicklungsabteilung des Beschäftigers tätig sind.

Dies wären aus unserer Sicht stichhaltige Argu-
mente dafür, nach einer teleologischen Auslegung
der §§ 6– 19 PatG den Beschäftiger als DG iSd
Diensterfindungsrechts anzusehen.

Um diesfalls einen unbedingten Anspruch des Be-
schäftigers auf die Überlassung von Diensterfindungen
der überlassenen Arbeitskraft zu begründen, wäre wei-
terhin das Schriftlichkeitserfordnis gem § 7 Abs 1 PatG
zu erfüllen (ihre Treuepflichten gegenüber dem Be-
schäftiger hätte die überlassene Arbeitskraft auch in
Abwesenheit einer solchen zu wahren, so dass die
Diensterfindung idR dem Beschäftiger anzubieten
wäre, s a) oben). Es ist uE fraglich, ob diesem Schrift-
lichkeitserfordernis allein durch eine entsprechende
Klausel im Arbeitsvertrag zwischen Überlasser (dies-

falls nicht DG iSd §§ 6–19 PatG) und überlassener Ar-
beitskraft bzw im anwendbaren Kollektivvertrag Ge-
nüge getan wäre.47) Daher könnte eine dementspre-
chende schriftliche Vereinbarung zwischen Beschäfti-
ger und überlassener Arbeitskraft, wonach künftige, im
Rahmen der Beschäftigung im Beschäftigerbetrieb ge-
machte Diensterfindungen dem Beschäftiger gehören
sollen, erforderlich sein. Vorsichtshalber könnte bei
Bestehen einer solchen Vereinbarung zudem zwischen
Überlasser und Beschäftiger vertraglich geregelt wer-
den, dass der Überlasser darauf verzichtet, etwaige
Rechte an Erfindungen der überlassenen Arbeitskraft
geltend zu machen.

Selbst wenn man die obige teleologische Interpre-
tation des Diensterfindungsrechts für überschießend
halten mag und zB die Auffassung verträte, dass Er-
findungen überlassener Arbeitskräfte jedenfalls freie
Erfindungen seien und der Beschäftiger keinesfalls
als DG iSd §§ 6–19 PatG in Frage komme, könnte
eine solche Vereinbarung Bestand haben (wobei die
überlassene Arbeitskraft in Bezug auf die Vergütungs-
ansprüche sicherheitshalber nicht schlechter als ein
Diensterfinder gestellt werden sollte). Schließlich
wäre die überlassene Arbeitskraft diesfalls als „freier
Erfinder“ zu betrachten und der Beschäftiger auf-
grund der Nichtanwendbarkeit des Diensterfindungs-
rechts nicht durch die Schutzvorschriften des § 17
PatG (oder § 8 AÜG) gehemmt, sondern es bestünde
vielmehr Vertragsfreiheit. Auch Reitböck vertritt die
Auffassung, dass diesbezügliche Vereinbarungen zwi-
schen überlassener Arbeitskraft und Beschäftiger
möglich sind.48)

Zwischen dem Lösungsansatz von Reitböck und
dem hier vorgestellten Ansatz bestehen uE in wesent-
lichen Zügen lediglich Unterschiede in Bezug auf die
Dogmatik: Während Reitböck eine teleologische (un-
echte) Lücke im Bereich des Diensterfindungsrechts
vermutet und diese nach § 7 ABGB durch Analogie-
schluss ausfüllt, legen wir den Begriff des „Dienstge-
bers“ im Diensterfindungsrecht iSv § 6 ABGB histo-
risch-subjektiv bzw objektiv-teleologisch aus. Dies
könnte unserer Ansicht nach als zulässig erachtet wer-
den, weil § 6 Abs 2 PatG (wie indirekt auch § 7 Abs 2
PatG) den angesichts der einschlägigen Bestimmungen
des ABGB eigentlich klaren Begriff des „Dienstneh-
mers“ bewusst49) umdefiniert und dadurch eine gewisse
Unschärfe (mittelbar auch in Bezug auf den Begriff des
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43) § 1 dt ArbnErfG „Anwendungsbereich“. Diesem Gesetz unterliegen
die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Ar-
beitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten
und Soldaten.

44) Vgl § 2 Abs 1 Z 1 AÜG.
45) Vgl ua §§ 6, 14 AÜG.
46) RIS-Justiz RS0118431.
47) Tatsächlich weist der für Arbeitnehmer, die in einem Angestellten-

verhältnis zu einem Überlassungsunternehmen stehen, anwend-
bare Kollektivertrag – der Kollektivvertrag für Angestellte im Hand-
werk und Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und Con-
sulting – in § 12 eine solche Klausel auf, wohl weil er nicht spezifisch
auf die Arbeitskräfteüberlassung zugeschnitten ist. Der auf Arbeiter
anwendbare Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfte-
überlassung weist keine entsprechende Klausel auf. Vgl Mayr, Ver-
gütung für Erfindungen von Dienstnehmern 28, und Anlagen I und
III.

48) Reitböck, Begriff der Diensterfindung, FN 469.
49) Vgl PBl 1925, 136, wie auch Collin, Innovations-Handbuch 97 ff;

Reitböck, Begriff der Diensterfindung 73 f.
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„Dienstgebers“) einführt. Umso mehr dürfte eine te-
leologische Auslegung in den Vordergrund treten.50) , 51)

Im Ergebnis stimmen wir jedoch im Wesentlichen mit
dem Lösungsansatz von Reitböck überein, zumindest
bei Bestehen einer Vereinbarung zwischen überlasse-
ner Arbeitskraft und Beschäftiger, wonach künftige Er-
findungen dem Beschäftiger gehören sollen.

Abschließend möchten wir festhalten, dass im
Lichte der Unwägbarkeiten aufgrund der derzeitigen
Rechtslage eine Klärung durch den Gesetzgeber (zB
durch Anpassung des AÜG nach Vorbild des § 11

Abs 7 dt AÜG) zu bevorzugen wäre, auch wenn ent-
gegnet werden könnte, dass es einer solchen angesichts
des oben diskutierten Unterschieds im Wortlaut zwi-
schen § 6 Abs 2 PatG und § 1 dt ArbnErfG nicht be-
dürfe.

Ü

Ü In Kürze
Der Beitrag beschäftigt sich damit, wie im Diensterfin-
dungsrecht mit der atypischen Beschäftigungsform der
Arbeitskräfteüberlassung umgegangen werden soll, und
bietet einen Überblick auf Vorschläge aus dem Schrifttum.
Die Verfasser kommen zum Schluss, dass das Dienster-
findungsrecht zumindest analog auf von der überlassenen
Arbeitskraft an den Beschäftiger übertragene Erfindungen
anwendbar ist.
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50) Vgl Schwimann/Kodek, ABGB V4 § 6 Rz 16 und 21.
51) Der Normzweck der Diensterfindungsbestimmungen des PatG

stand auch bei der Klärung der Frage, ob der Dienstgeber eine Ver-
pflichtung zur Rechnungslegung bei Streitigkeiten zur Höhe der
Diensterfindungsvergütung hat, im Vordergrund, wobei diese Frage
vomOGH grundsätzlich bejaht wurde. Vgl OGH 5. 2. 1985, 4 Ob 5/
85; RIS-Justiz RS0071262 mwN.


